
Allgemeinen Geschäfts & Servicebedingungen (SB) 

der Großküchentechnik Baumann GmbH (GKT) 
 

§ 1 Anwendungsbereich                                                           

(1) Diese Servicebedingungen (SB) sind maßgebend für alle Verträge, die die Durchführung von 
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten zum Gegenstand haben. Die SB gelten nur, wenn der Kunde 
Unternehmer (§ 14 BGB), eine in- oder ausländische juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.                                               
(2) Die SB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über 
Durchführung von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten mit demselben Kunden, ohne dass wir in 
jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.                                              
(3) Unsere SB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Einkaufsbedingungen bzw. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der 
Bedingungen des Kunden die Lieferung oder Instandsetzungen vorbehaltlos ausführen.  

 

§ 2 Angebote und Vertragsschluss                                                    

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung der Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der 
Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen 
nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch 
Auftragsbestätigung) oder durch Durchführung der Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten erklärt 
werden. 

 

§ 3 Inhalt des Vertrages                                                        

(1) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist der schriftlich 
geschlossene Vertrag, bzw. der unterschriebene Tätigkeitsnachweis / Lieferschein, einschließlich dieser 
SB. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. 
Mündliche Zusagen unsererseits vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und haben 
nur Geltung, wenn sie schriftlich bestätigt werden.                                                   
(2) Unsere Angaben zum Gegenstand der Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, 
Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und 
Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen 
darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

 

 

 



§ 4 Pflichten des Kunden bei Instandhaltungs- und Wartungsverträgen 

Die Stätte der Instandhaltungs- oder Wartungsleistung muss zum vereinbarten Termin frei zugänglich 
sein. Sich aus etwaigen Behinderungen ergebende Kosten trägt der Kunde. Für die Zeit der Durchführung 
der Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten steht der Kunde oder ein von ihm bevollmächtigter 
Vertreter als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Kunde hat sämtliche zum Schutz von Personen und 
Sachen an der Stätte notwendigen Maßnahmen zu treffen und unsere Kundendienstmonteure 
übersämtliche bestehenden Sicherheitsvorschriften zu unterrichten, soweit diese für deren Einsatz von 
Bedeutung sind. Für die Überwachung und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften ist der Kunde 
verantwortlich. Sofern für die Durchführung von Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten 
Genehmigungen Dritter erforderlich sind, sind diese vom Kunden vor Beginn der uns übertragenen 
Leistungen einzuholen. 

 

§ 5 Preise für Instandsetzungen, Wartungsarbeiten & Verkauf / Zahlung   

(1) Die Preise für Instandsetzungen setzen sich wie folgt zusammen: Anfahrtspauschale, 
Stundenverrechnungssatz, Ersatzteilkosten, Zuschläge für Arbeitsleistungen außerhalb der normalen 
Arbeitszeiten und Zusatzaufwendungen auf Wunsch des Kunden.                              
(2) Die Rechnungsstellung erfolgt in Euro. Es gelten die Preise aus unserer zu dem Zeitpunkt der 
Ausführung gültigen Preislisten, diese Preise können Sie gerne Erfragen.                                                                        
(3) Grundsätzlich sind alle Preise netto und ohne Abzug, z.B. von Skonto, innerhalb der vereinbarten 
Zahlungsfrist fällig. Soweit nichts anderweitiges schriftlich vereinbart sind alle Zahlungen sofort nach 
Erhalt fällig. Hiervon abweichende Zahlungsbedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung! 
(4) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages Umstände 

bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich mindern. Leistet der Kunde die 

Vorauszahlung oder erbringt er die Sicherheitsleistung nicht innerhalb einer von uns bestimmten, 

angemessenen Frist, können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung 

verlangen. 

(5) Bei Bestellungen von Geräten oder Sonderanfertigungen ist der Kunde zur Abnahme verpflichtet. 

Sollte der Kunde aus irgendeinem Ihm zu verantwortenden Grund vom Kauf zurücktreten, wird für die 

Bearbeitung der Rückgabe eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. 20% des Nettowarenwerts bzw. eine 

Pauschale, die mindestens 50 € beträgt, fällig.                                          

(6) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleibt § 8 Abs. 4 & 5 unberührt. 

 

§ 6 Erfüllungsort, Gefahrübergang, Versicherungskosten                

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 44289 Dortmund, soweit nichts 
anderes bestimmt ist. Lieferung der Waren erfolgt auf Risiko des Kunden, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist.                                           
(2) Lieferung der Waren erfolgt auf Risiko des Kunden, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.. 

Dasselbe gilt für Teillieferungen.             



(3) Die Großküchentechnik Baumann GmbH wird die Sendung auf Wunsch und Kosten des Kunden gegen 

Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden versichern, wofür 0,5 % des Rechnungsbetrages 

berechnet wird. 

(4) Die gelieferten Gegenstände sind bei Handelskauf gem. § 377 HGB unverzüglich nach Ablieferung an 

den Kunden oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als 

genehmigt, wenn der Kunde nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher oder anderer Mängel, 

die bei einer unverzüglichen und sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, unverzüglich nach 

Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten unverzüglich nach der Entdeckung des Mangels oder 

dem Zeitpunkt in dem der Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes 

ohne nähere Untersuchung erkennbar war, in Textform zugegangen ist. 

 

§ 7 Zeitraum zur Erbringung der Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.    

(2) Der Eintritt unseres Verzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber 

eine Mahnung in Textform durch den Kunden erforderlich. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der 

Leistung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten 

in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, Mangel an Arbeitskräften, 

Energie oder Rohstoffen, Nichterteilung oder Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 

behördlichen Genehmigungen, insbesondere von Ausfuhrgenehmigungen, behördliche Maßnahmen 

oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht 

worden sind, die wir nicht zu vertreten haben.   

(3) Sofern wir verbindliche Termine aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 

können (z.B. Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich 

informieren und gleichzeitig die voraussichtlichen, neuen Termin mitteilen. Ist die Leistung unsererseits 

auch nicht zum Termin möglich, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; 

eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Unsere 

gesetzlichen Rücktrittsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des Vertrags bei 

einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder 

Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch die Rücktrittsrechte des Kunden gem. § 8 

dieser SB.                                                                         

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich 

unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des 

hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen, insbesondere Lagerkosten, zu 

verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5 % des 

Rechnungsbetrages pro Woche / Monat, beginnend ein Monat nach der Mitteilung der 

Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen 

Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) 

bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden 

bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als 

vorstehende Pauschale entstanden sind. 

 



§ 8 Haftung für Mängel                                                            

(1) Für Instandhaltungs- und Wartungsverträge gilt der gesetzliche Mangelbegriff. Ersetzte Teile werden 

unser Eigentum.                                                                         

(2) Nach Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten auftretende Mängel sind uns unverzüglich mit einer 

detaillierten Beschreibung des Mangels schriftlich mitzuteilen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie 

innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige 

genügt.    

(3) Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere 

Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.                                   

(4) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Schlägt 

die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag 

zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweitem Versuch als fehlgeschlagen, wenn 

sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas 

anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die 

Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung 

nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht. 

(5) Nicht zu vertreten haben wir Mängel, die durch Nachlässigkeit, unkundige Behandlung seitens des 

Kunden, übermäßige Beanspruchung oder durch die Nichtbeachtung der von uns vorgeschriebenen 

Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten entstehen. Wir haften ferner nicht, wenn das Gerät vor 

Ausführung der uns übertragenen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten durch einen von uns nicht 

autorisierten Betrieb oder von dem Kunden selbst instandgesetzt oder gewartet wurde oder wenn in 

dem Gerät von uns nicht freigegebene Ersatzteile eingebaut wurden. Soweit schließlich in Abstimmung 

mit dem Kunden lediglich eine behelfsmäßige Instandsetzung vorgenommen wurde, haften wir nicht für 

Mängel unserer Leistung, die über die Behelfsmäßigkeit hinaus auftreten.                                                                               

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde die 

fällige Forderung bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 

angemessenen Teil der Forderung zurückzubehalten.                                       

(7) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt 

sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können          

wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt verlangen.                            

(8) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur 

nach Maßgabe von § 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

(9) Für Folgekosten / Ausfallkosten (z.B. erhöhter Personalbedarf) übernehmen wir keine Haftung 

 

§ 9 Sonstige Haftung                                                          

(1) Soweit sich aus diesen SB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, 

haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den zudem 

Zeitpunkt aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften.   

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur  



a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 

unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 

Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. (2) ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel 

arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Die 

Haftungsbeschränkungen nach Abs. (2) gelten außerdem nicht für Ansprüche des Kunden nach dem 

Produkthaftungsgesetz.                                                                     

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten, 

wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen 

und Rechtsfolgen.                                                                  

(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten 

unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 10 Verjährung     

(1) Abweichend von § 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus 
Sach- und Rechtsmängeln 1 Jahr nach Gefahrübergang bzw. Abnahme, sofern kein Fall des § 634 a 
Absatz I Nr. 2 BGB gegeben ist. Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei 
denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu 
einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem 
Fall unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Kunden gem. § 9 ausschließlich die 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

  

§ 11 Eigentumsvorbehalt                                                         

(1) Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt Eigentum von der Großküchentechnik Baumann GmbH 

bis alle Forderungen erfüllt sind, die Großküchentechnik Baumann GmbH gegen den Kunden jetzt oder 

zukünftig zustehen. Sofern sich der Kunde vertragswidrig verhält, insbesondere mit der Zahlung in 

Verzug ist, hat die Großküchentechnik Baumann GmbH das Recht, die Vorbehaltsware nach 

angemessener Fristsetzung zur Leistung zurückzunehmen. Die für die Rücknahme anfallenden 

Transportkosten trägt der Kunde. Sofern die Großküchentechnik Baumann GmbH die Vorbehaltsware 

zurücknimmt oder pfändet, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Von der Großküchentechnik 

Baumann GmbH zurückgenommene Vorbehaltsware darf die Großküchentechnik Baumann GmbH 

verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit den Beträgen verrechnet, die der Kunde der 

Großküchentechnik Baumann GmbH schuldet, nachdem die Großküchentechnik Baumann GmbH einen 

angemessenen Betrag für die Kosten der Verwertung abgezogen hat.                           

(2) Der Kunde muss die Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden 

zum Neuwert versichern.                                                             

(3) Der Kunde darf die Vorbehaltsware verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern, 

solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Er darf die Vorbehaltsware jedoch nicht verpfänden oder 



sicherungshalber übereignen.                                                                     

(5) Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter muss der 

Kunde auf das Eigentum von Großküchentechnik GmbH hinweisen und unverzüglich schriftlich 

benachrichtigen, damit die Großküchentechnik Baumann GmbH ihre Eigentumsrechte durchsetzen kann. 

Sofern der Dritte der Großküchentechnik Baumann GmbH in diesem Zusammenhang entstehenden 

gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür der Kunde.  

 

§ 13 Schlussbestimmungen                                               

(1) Für diese SB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 

ergebenden Streitigkeiten ist Dortmund. 

(3) Sollten einzelne Teile nicht mehr gültig, bzw. rechtens sein, bleiben alle anderen davon unbetroffen. 

§13 Datenschutz 

(1) Hinweis zum Datenschutz: Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem 

Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichern 

und uns das Recht vorbehalten, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten zu 

übermitteln. 

(2) Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, haben Sie, einmal im Jahr das Recht, die über Sie 

gespeicherten Daten in Schriftform Abzufragen. 

(3) Ihre Daten werden nach den gesetzlichen Fristen gelöscht. (Nach 10 Jahren bei Rechnungen) 

  

Stand Januar 2023  


